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Gutachterliche Stellungnahme

Einsatz von Haputlam Brandschutzgewebe zum SchuE von Kabeltrassen in der
Allianzarena München/ Ebene 7

ln der MPA Dresden sind zahlreiche Untersuchungen zum Nachweis des Brandverhaltens von mit
Hapuflam Brandschubgewebe umwickelten Elektrokabeln auf Trassen und Wannen durchgeführt
worden. Die Ergebnisse sind unter anderem im Prüfbericht Nr- 03-6-0545 und im Untersuchungs-
bericht Nr. 03-6-0442102 dargestellt worden. Als zusammenJassende Feststellung kann die
Schutzwirkung des Hapuflam BrandschuEgewebes als erwiesen betrachtet werden. Diese ist un-
abhängig von der Art der Elektrokabel, die umwickell werden als auch von deren Menge und der
Auswahl der Trägerelemente. Das Brandschubgewebe entwickelt seine schützenden Eigen-
schaften unter Wärmeeinfluss. Die Art der Kabelummanielung z. B. hat darauf keinen Einfluss,
Wenn die Vedegevorschriften für das Gewebe eingehalten werden, ist das BrandschuLgewebe in
der Lage, beide mt{lichen Schadensfälle sicher zu behenschen. EnLündet sich das Kabel, z. B.
durch Kurzschluss, scttäumt das Gewebe das Kabel zu und erstic*t den Brand. Es kommt nur zu
einer lokal begrenäen Brandausbreitung am Kabel. Eine Brandweitedeitung in den Raum hinein
erfolgt nicht. Brennt es in der Umgebung der Kabel, werden diese durch das Gewebe geschützt.
Das Kabel leistet keinen eigenen Beltrag zum Brand und leitet den Brand auch nichl weiter. Bei
beiden Fällen ist die Rauchfteisetung gering. Somit ist das BrandschuEgewebe Hapuflam in der
Schutzwirkung einem aus Platten gefertigtem Kanal mit der Klassifizierung DIN 4102 Teil 11-190
vergleichbar. Da diese Prütuorsc{rrift ausschließlich für Plattenkanäle konzipiert wurde, ist eine
Klassilizierung des Brandscbutzgewebes Hapuflam nach dieser Norm nicht ma)glich. Es darf nur in
der Anlehnung an DIN 4102 Teil 11 geprüft werden.

Abschließend noch eine Bemerkung zu halogenfreien Kabeln. Die diesen Kabeln zugewiesene
Figenschaft des verbesserten Brandverhaltens bezieht sich ausschließlich auf die Brandweiterlei-
tung. Diese wird u. a, nach IEC 60 332 geprifü Diese Brandprütungen wurden für die gesamtheitli-
che eleklrische Zulassung eines Kabels durch den VDE entwickelt und haben keißerlei Sachbezug
zum Baufecht.
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Bei o.g. Bauvorhaben besteht die Schwierigkeit darin, dass drei übereinander angeordnete
Kabeltrassen mit hoher Kabelbelegung in sehr großer Höhe in einem klassischen 190 Kanal
eingebaut werden sollen- Von den tecinischen Schwierigkeiten abgesehen, die es bereiten dürfte,
einen Kanal dieser Dimension unter diesen Bedingungen entsprechend des zugehörigen
Verwendbarkeitsnachweises konekt auszuführen besteht ein weiteres Problem darin, dass der
Kanal infolge der horizontalen und vertikalen Bewegung der Ebene von ca.4omm in jeder Richtung
einer hohen dynamischen Belastung ausgesetz ist, die so nicht geprüft wurde. Damit bedarf
meiner Meinung nach auch ein klassischer 190-Kanal einerZustimmung im Einzelfall.
Eine Ummantelung jeder Kabellrasse sepa€t mit Hapuflarn-Brandschutzgewebe hat bei einem
Brand den Vorteil, dass es nur 2u einem Ausfall einer Kabeltrasse kommt. Bei einer Verlegung in
einem Kanal fällt die gesamte dario befindliche Kabelanlage aus. Eine Redundanz ist nicht
gegeben,
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